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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

TOP DS-Nr. Titel 
 
 

1 FA-5/2020 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.09.2020 
hier: Vertragskündigung mit MKM 

 
 

2 VL-90/2020 Baugebiet Helfrichsgärtel III 
hier: Erklärung des Rücktritts gegenüber der MKM BauProjekte GmbH 

 

 

3 VL-91/2020 Baugebiet Helfrichsgärtel III 
hier: Sanierungsvereinbarung MKM BauProjekte GmbH 

 

 

 VL-91/2020 
1. Ergänzung 

Baugebiet Helfrichsgärtel III 
hier: Sanierungsvereinbarung MKM BauProjekte GmbH 

 

 
 
 

Niederschrift 
 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau Schramm, eröffnete um 19 Uhr die Sitzung und begrüßte alle 
Anwesenden. Anschließend bat Sie um Beachtung der Hygieneregeln. Weiter teilte Sie mit, dass sich Herr 
Beigeordneter Reibenspiess entschuldigt habe. Die Vorsitzende stellte die form- und fristgerechte Ladung fest. 
Gemäß Empfehlung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses seien alle Tagesordnungspunkte mit Aussprache 
vorgesehen. Es wurden keine Änderungen zur Tagesordnung gewünscht, diese galt somit als beschlossen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gab der Rechtsbeistand der Gemeinde, Herr Rechtsanwalt Thomas Dietenhöfer, 
eine Einführung in die heute zu beratende Thematik. 
 
Herr Dietenhöfer erläuterte die schwierige Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III in den vergangenen 
Jahren und das im Laufe des Projekts immer schlechter werdende Zahlungsverhalten der MKM GmbH.  
 
Eine Besonderheit des zwischen MKM und der Gemeinde geschlossenen Vertrags sei die Kreditierung des 
Kaufpreises. Es wurde vereinbart, dass die Bezahlung der an MKM übertragenen Grundstücke erst nach deren 
Abverkauf zu erfolgen habe. Bisher wurden 20 Grundstücke verkauft, jedoch nur 8 bei der Gemeinde von MKM 
bezahlt. Zur Sicherung ihrer Ansprüche, wurden Rückauflassungsvormerkungen für die Gemeinde eingetragen. 
Bei zwei Grundstücken würden diese aufgrund von Verfahrensfehlern in der Abwicklung nicht mehr greifen. 
 
Für Bauherren bestehe ein hohes Kostenrisiko, sofern diese noch keine Grundstückseigentümer seien oder für sie 
Rückauflassungen eingetragen seien. Im insolvenzfall wären derzeit 9 Bauherren ungesichert, ggf. müsste von 
ihnen der Kaufpreis erneut gezahlt werden. 
  
Herr RA Dietenhöfer führte weiter aus, dass aus Sicht der Verwaltung bei Zustimmung zu den vorgelegten 
Eckpunkten für ein Sanierungskonzept das Schadensrisiko für alle Beteiligten am geringsten sei. 
 
 

TOP DS-Nr. Titel 
 
 

1 FA-5/2020 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.09.2020 
hier: Vertragskündigung mit MKM 

 

Bemerkungen: 
 

Herr GV Fischer verlas und begründete den Antrag seiner Fraktion. 
Weiterhin teilte er mit, er habe Passagen aus Sitzungsprotokollen 
herausgesucht habe. Aus seiner Sicht gehe daraus hervor, dass 
Gemeindevorstand und Gemeindevertretung von Herrn Bürgermeister 
Kusicka, vor allem in Bezug auf Bauausführung und Vertragsgestaltung 
getäuscht worden seien. Um seine Aussage zu unterlegen verlas Herr 
Fischer Zitate aus den zuvor angesprochenen Protokollen. Weiter stellte 
er fest, dass die Gemeindegremien den mit MKM geschlossenen Vertag 
nie zur Einsicht erhielten und einzig eine Vorlage mit Vertragseckpunkten 
seitens des Bürgermeisters zur Beschlussfassung eingebracht wurde. 
Die FLB habe schon damals große Bedenken gegenüber MKM geäußert, 
leider seien diese ignoriert worden. Nachforschungen hätten schon 
damals eine nicht gesicherte Zahlungsfähigkeit der MKM GmbH ergeben. 
Bürgermeister Kusicka habe diesbezüglich mitgeteilt, dass die 
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Rückübertragungsansprüche der Gemeinde insolvenzfest seien. 
GV Fischer kritisiert, dass die Zahlung der übertragenen Grundstücke 
nicht sofort erfolgte, sondern erst nach Verkauf. 
Weiter zitierte Herr Fischer aus dem geschlossenen Vertrag. Der 
beteiligte Notar habe damals auf die gemeindeseitigen Risiken 
hingewiesen, welche ignoriert wurden. 
Im Folgenden verwies Herr GV Fischer auf einzelne Vertragsinhalte, 
wonach seitens der Gemeinde keine weiteren Sicherheiten gefordert 
wurden. 
Insbesondere die Abrede, wonach ein Vertragsrücktritt seitens der 
Gemeinde schon nach Zahlung einer einzelnen Teilrate nicht mehr 
möglich sei, erschien ihm völlig unverständlich. 
Aus Sicht der FLB Fraktion seien die Vorgänge um den 
Vertragsabschluss ein Fall für Kommunalaufsicht und Staatsanwaltschaft. 
 
Herr GV Platz zeigte sich für die CDU Fraktion überrascht vom Antrag 
der FLB. Bereits vor sechs Wochen sei klar gewesen, dass heute über 
den Rücktritt abgestimmt werde. Da eine entsprechende 
Verwaltungsvorlage vorläge, sei der FLB Antrag nicht notwendig. 
Alle Beteiligten seien sich einig gewesen, dass MKM nicht der 
Vertragspartner sei, den man sich wünsche. 
Das Baugebiet sei als Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft über die 
Gemeindegrenzen hinweg geplant gewesen, leider sei MKM mit der 
Umsetzung überfordert. 
Aus Sicht der CDU Fraktion habe ein möglicher Rücktritt kleine Vorteile 
für die Gemeinde. Insgesamt überwägen jedoch die Nachteile für alle 
Beteiligten, insbesondere die Bauherren und Handwerker. Da die 
Grundstücke der Insolvenzmasse zu fielen und nicht mehr der Gemeinde 
gehören, sei davon auszugehen, dass es zu jahrelangen 
Rechtsstreitigkeiten komme. Die Entwicklung des gesamten Baugebiets 
wäre bis nach deren Beendigung blockiert. 
 
Herr GV Vollrath fragte bei Herrn RA Dietenhöfer nach, ob die 
Rückauflassung für die Gemeinde nur bei 2 Grundstücken fehle oder ob 
diese bei allen Grundstücken nicht greife. Hierzu führte Herr Dietenhöfer 
aus, dass es sich nur um zwei Grundstücke handele und die anderen 44 
Auflassungen insolvenzfest seien. Allerdings müsse dieser Anspruch 
langwierig durchgesetzt werden. 
 
Herr GV Vollrath führte für die SPD Fraktion aus, dass die damals 
eingearbeiteten  Sicherungsparagrafen Grundlage für die Zustimmung 
gewesen seien. Man sei, anders als behauptet, nicht blauäugig gewesen. 
Heute zeige sich, dass diese Regelungen greifen würden und der 
Gemeinde nicht unbedingt ein Verlust entstehe. Den Antrag der FLB 
Fraktion werde man ablehnen, da in der Gesamtbetrachtung ein Rücktritt 
vom Vertrag sozial und gesellschaftlich nicht gerechtfertigt sei. Die 
entstehenden Verluste müssten fast komplett von Handwerkern und 
Bauherren getragen werden. Eine Insolvenz der MKM GmbH würde das 
Baugebiet mehrere Jahre lahmlegen.  
 
Herr GV Becker erklärte, dass aus seiner Sicht viele Gründe für einen 
Rücktritt sprächen, so seien Rückauflassungen vorhanden. Er zeigte sich 
davon überzeugt, dass ein Insolvenzverwalter Interesse an einer 
schnellen Rückabwicklung der Grundstücke habe. Weiter wies er auf die 
Möglichkeit hin, wonach die Eigentümer auch ihre Anwälte und vor allem 
den beteiligten Notar in Regress nehmen könnten. Der finanzielle 
Schaden für die betroffenen 9 Eigentümer sei durchaus noch in einem 
verträglichen Rahmen. Die Mehrkosten würden ungefähr dem seitens der 
Firma Viebrockhaus angestrebten neuen Kaufpreis entsprechen. 
Aus seiner Sicht sollten diese Punkte in den Verhandlungen mit 
MKM/Viebrock berücksichtigt werden. 
 
Herr RA Dietenhöfer verwies darauf, dass derzeit für den Insolvenzfall 
keine seriöse Aussage über die Verfahrensdauer möglich sei. 
Aus seiner Sicht könnten die Grundstückskäufer durchaus 
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Haftungsansprüche gegen den beauftragten Notar bzw. beteiligte 
Anwälte geltend machen. Allerdings würde dies zu einer Vielzahl von 
Rechtsstreitigkeiten im Baugebiet führen. 
 
Herr Bürgermeister Scheib führte aus, dass die Verwaltung seit Anfang 
April mit allen Beteiligten an einer sozialverträglichen Lösung arbeite. 
Diese orientiere sich nahe am bisherigen Vertrag und den ursprünglichen 
Zielen. Von Anfang an seien zwei Lösungsansätze, Rücktritt oder 
Sanierung, verfolgt worden. Sein Ziel sei weiterhin ein Baugebiet zu 
akzeptablen Preisen mit Bauherren, die sich in der Gemeinde wohlfühlen, 
zu entwickeln. Aus seiner Sicht sei es fast schon unmoralisch, wenn man 
aus einer Insolvenz als Gemeinde noch Gewinn schlagen würde. 
 
Aus Sicht von Herrn GV Fischer gab es keinen Grund mehr die 
Geschäftsverbindung mit MKM aufrecht zu erhalten. Bei einer 
Grundstücksvermarktung durch die Gemeinde könnten höhere 
Einnahmen für den Haushalt erzielt werden und trotzdem könnte frei 
gebaut werden. 
 
Herr GV Vollrath sprach die von Herrn GV Fischer angesprochenen 
Finanzzahlen an. Diese seien nicht korrekt dargestellt. Aus Sicht der SPD 
müsse man die Emotionen aus dem Thema rausnehmen und zum Wohle 
aller Beteiligter entscheiden. Eine Selbstvermarktung der Grundstücke 
sei für die Verwaltung kaum leistbar. Das Vermarktungskonzept von 
Viebrock müsse daher zwingend Bestandteil des zu schließenden 
Vertrags sein.  
 
Der Ausschussvorsitzenden Müller und Vollrath berichteten über die 
Abstimmungsergebnisse in BGLU- und HFuS. Dort sei der FLB Antrag 
jeweils bei 2 Ja- Stimmen und 5 Nein-Stimmen abgelehnt worden. 
 

 

Beschluss: 
 

Beschlussvorschlag der FLB-Fraktion: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt,  
 
die Verwaltung zu beauftragen, sämtliche sich aus dem Vertrag der 
Gemeinde Biblis-MKM ergebende Kündigungs- und 
Rücktrittsmöglichkeiten ohne weitere Nachfristen sofort umzusetzen und 
einzuleiten. 
 
Es ist, wie in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert, ein sogenannter 
Bauplatz-Vergabeausschuss zu gründen, der unter dem Vorsitz des 
Herrn Bürgermeister als auch der Verwaltung und der Parteienvertreter 
besetzt ist und die weiteren Maßnahmen berät und vorschlägt.  
Hierzu können auch sachkundige Bürger (wie in der HGO geregelt) mit 
herangezogen werden.“ 

 

Abstimmungsergebnis:  abgelehnt, 5 Ja-Stimme(n), 15 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 Ja Nein Enthaltung 

 5 15 1 

 
 

2 VL-90/2020 Baugebiet Helfrichsgärtel III 
hier: Erklärung des Rücktritts gegenüber der MKM BauProjekte GmbH 

 

Bemerkungen: 
 

Herr RA Dietenhöfer erläuterte die Vorlage. Zentrales Argument aus 
seiner Sicht sei, dass sich die Grundstücke nicht mehr in 
Gemeindeeigentum befänden und der Zugriff über den Klageweg 
ermöglicht werden müsste. Eine Sanierungsvereinbarung könnte die 
derzeitige Situation zufriedenstellend lösen. 
 
Bürgermeister Scheib wies nochmals darauf hin, dass es sich bei der nun 
zu treffenden Entscheidung nur um einen Grundsatzbeschluss handele. 
In vier Wochen solle ein finales Vertragswerk vorliegen. Ziel sei eine von 
allen Beteiligten und auch der Politik mitgetragene Vereinbarung. 
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Für die CDU Fraktion hob Herr GV Platz die Wirkung der 
Rücktrittsandrohung hervor. Nur aufgrund der ausgesprochenen 
Androhung sei entscheidender Druck zur weiteren Entwicklung auf MKM 
ausgeübt worden. Es sei jedoch klar, dass aufgrund der Vielzahl an 
Risiken ein Rücktritt keine gute Option sei. Daher werde seine Fraktion 
die Vorlage ablehnen. 
Weiter stellte Herr GV Platz die Frage, ob es sinnvoll sei diesen TOP 
heute abzustimmen, da bei Ablehnung eine gleichlautende Vorlage 
erneut eingebracht und durch die Gremien beraten werden müsse. 
 
Herr GV Fischer stellte die Frage ob bei einem Rücktritt der gesamte 
Vertrag hinfällig sei. Dies bejahte Herr RA Dietenhöfer. MKM sei dann 
jedoch endgültig insolvenzreif. 
 
Herr GV Vollrath machte deutlich, dass auch bei einer heutigen 
Ablehnung des Rücktritts das weitere Verfahren kein Selbstläufer sei. Es 
komme umso mehr auf die Vertragsgestaltung an.  
 
Herr Bürgermeister Scheib erklärte, eine umfassende Beteiligung der 
Gemeindegremien, bei Stimmung zur geplanten Sanierung, als 
Zielsetzung. Es solle ein transparenter Prozess erfolgen, in den sich die 
Fraktionen und der Gemeindevorstand einbringen sollen. 
 
Herr GV Fiedler griff die Anregung von Herrn GV Platz auf und 
beantragte für die SPD Fraktion die Verschiebung des TOPs in die 
November Sitzungsrunde. Wenn man heute über die Vorlage abstimme, 
habe dies zur Folge, dass der Prozess des Rücktritts bei Scheitern der 
Verhandlungen erst wieder von neuem beginnen müsse. 
 

 

Beschluss: 
 

Die SPD Fraktion beantragt die Beschlussfassung über den 

Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzungsrunde zu 

verschieben und den TOP sodann erneut aufzurufen. 

 

Abstimmungsergebnis:  Einstimmig, 21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 Ja Nein Enthaltung 

 21   

 
 
 

 VL-91/2020 
1. Ergänzung 

Baugebiet Helfrichsgärtel III 
hier: Sanierungsvereinbarung MKM BauProjekte GmbH 

 

Bemerkungen: 
 

Herr RA Dietenhöfer erläuterte die Inhalte der Verwaltungsvorlage und 
die bisher verhandelten Eckpunkte. 
Er führte aus, dass Viebrockhaus einer der größten deutschen 
Fertighaushersteller sei und jährlich rund 1.000 Häuser verkaufe. Die 
Vorlage beinhalte die gegenwärtig vorbesprochenen Regelungen. Er 
wies darauf hin, dass der endverhandelte Vertrag der 
Gemeindevertretung im Detail vorgelegt werde. Die Gemeinde 
verspräche sich von der zu schließenden Vereinbarung eine zügige 
Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III. Der zu schließende 
Vertrag solle auch eine Regelung enthalten, wonach bei Scheitern einer 
Sanierung, die Gemeinde selbst eine Rückübertragung an sich erklären 
könne. 
 
Herr GV Fischer beabsichtigte eine Frage zur Bilanz der Viebrockhaus 
Gesellschaften an den im Publikum sitzenden Firmenvertreter zu richten. 
Dieses Ansinnen wurde von der Vorsitzenden abgelehnt. Herr GV 
Fischer verlas daher seine Fragen an Viebrockhaus. 
 
Herr RA Dietenhöfer beantworte die Von Herrn Fischer aufgeworfenen 
Fragen und überreichte ihm die letzte verfügbare Bilanz. Weiter führte er 
aus, dass die Firma auf einer gesunden finanziellen Basis stehe. 
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Herr GV Fischer stellte die Frage, warum wieder ein solch kompliziertes 
Vertragswerk geschlossen werden soll und kein direkter Verkauf aller 
Grundstücke erfolge. 
 
Herr RA Dietenhöfer erläuterte hierzu, dass sich diese Lösung in den 
bisherigen Gesprächen nicht verhandeln lies. 
 
Herr GV Vollrath zeigte sich verwundert über die Ausführungen von 
Herrn Fischer. Bei einem Blick in den Bundesanzeiger sei ihm 
aufgefallen, dass auch Herr Fischer mehrere Gesellschaften zu 
unterschiedlichen Zwecken besitze. Die Erläuterungen von Herrn 
Fischer, wonach die Gemeindevertreter keine Ahnung von 
Gesellschaftsrecht hätten, seien daher wenig glaubhaft. 
 
Herr GV Platz wollte von Herrn Bürgermeister Scheib wissen, ob Herr 
Fischer zwischenzeitlich den Namen des vom ihm ins Spiel gebrachten 
Investors hinterlegt habe. 
 
Herr Bürgermeister Scheib teilte hierzu mit, dass Herr Fischer angerufen 
und den Namen genannt habe. Dem Interessenten ginge es jedoch nur 
um die 47 unbebauten Grundstücke. Weiter erklärte der Bürgermeister, 
auch bei ihm seien bereits mehrfach Anfragen für die unbebauten 
Grundstücke hinterlegt worden. Allerdings habe keiner der Interessenten 
eine Lösung für die bereits bebauten Grundstücke angeboten. 
 
Herr GV Winkler fragte, ob Viebrockhaus selbst bauen könne oder ob 
dies gemäß Vorgabe von MKM erflogen müsse. Herr RA Dietenhöfer 
antwortete hierzu, dass die Vorgaben des städtebaulichen Vertrags, 
KFW40plus Standard, auch von Viebrock eingehalten würden. 
 
Herr GV Becker wies darauf hin, dass es sich bei Viebrockhaus um einen 
Anbieter aus dem Hochpreissegment handele. Aus seiner Sicht könnten 
Häuser mit Grundstück dann durchaus bis zu 800.000 € kosten. Diese 
seien dann womöglich für Bibliser Bürger nicht interessant. Auch die 
Problematik der fälligen Grunderwerbssteuer sollte berücksichtigt 
werden. 
 
Herr GV Vollrath erläuterte, dass die SPD Fraktion schon seit Jahren die 
Entwicklung der Gebiete Helfrichsgärtel IIII und V fordere. Dort solle 
freies bauen ermöglicht werden, um im Vergleich zu Helfrichsgärtel III 
günstiger bauen zu können. Leider sei die Entwicklung der weiteren 
Gebiete in den letzten Jahren verschleppt worden. 
 
Bezugnehmend auf die Ausführungen von Herrn Vollrath, erläuterte Herr 
Bürgermeister Scheib, dass an der Entwicklung von Helfrichsgärtel IV 
gearbeitet werde. Dieses Gebiet werde jedoch noch nicht im Jahr 2021 
realisierbar sein. Es gäbe zwischenzeitlich veränderte Rahmenbedingen, 
die zu beachten seien. Weiter erklärte der Bürgermeister, dass künftig 
mehr Wohneinheiten auf weniger Fläche dargestellt werden müssten. 
Eine individuelle Bauweise werde möglich sein, jedoch ist von 
Geschosswohnungsbau auszugehen und nicht von Einzelhäusern.  
 
Herr GV Fiedler erklärte, dass aus seiner Sicht die Einhaltung des 
städtebaulichen Vertrags unbedingt sichergestellt sein müsse. 
Abweichungen könnten finanzielle und rechtliche Konsequenzen für die 
Beteiligten nach sich ziehen, da bereits Fördergelder geflossen sein. 
Weiter müsse sichergestellt sein, dass das benötigte Treuhandkonto so 
gestaltet sei, dass kein unbefugter Zugriff erfolgen kann. 
 
Herr Bürgermeister Scheib erklärte, man beabsichtige das 
Treuhandkonto über einen Steuerberater oder Notar abzuwickeln. Es soll 
starker Kontrolle unterliegen. Die anfallenden Kosten müssten in die 
Vereinbarung mit MKM/Viebrockhaus eingepreist werden. Auch er strebe 
keine Abweichung vom städtebaulichen Vertrag an. 
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Die Ausschussvorsitzenden Müller und Vollrath berichteten für BGLU und 
HFuS über das jeweilige Abstimmungsergebnis von 5 Ja-Stimmen zu 2 
Nein-Stimmen. 
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Beschluss: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt 
 

mit der MKM BauProjekte GmbH und der Fa. Viebrock eine 

dreiseitige Nachtragsvereinbarung (Sanierungsvereinbarung) 

zum Kaufvertrag vom 28. März 2017 (UR.-Nr. 406/2017 des 

Notars Dr. Thomas Knüpfer, Darmstadt) nebst 

Nachtragsurkunden vom 27. Oktober und 21. Dezember 2017 

(UR.-Nr. 1465 und 1774/2017 des Notars Dr. Thomas Knüpfer, 

Darmstadt) mit nachfolgenden Eckdaten abschließend 

unterschriftsreif in notarieller Form zu verhandeln: 

 

MKM ./. Viebrock ./. Gemeinde Biblis 
 

1. MKM ./. Gemeinde Biblis 

Fortsetzung Vertragsverhältnis mit folgenden Ergänzungen: 
 

- Feststellung, dass die Gemeinde Biblis zum Rücktritt 

berechtigt ist. Die Gemeinde Biblis verzichtet verbindlich auf 

die Ausübung des Rücktrittsrechts bis 31. Dezember 2023, 

soweit folgende Parameter eingehalten werden.   

 

- Die rückständigen Forderungen der Gemeinde betragen: 

 

  

Rückstände Grundstücke 934.007,76 

2. Prolongationsentgelt 101.694,96 

3. Prolongationsentgelt  96.230,16 

Kosten Änderung B-Plan 2.949,70 

Summe 1.134.882,5
8 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Biblis werden 

bis spätestens  

31. Dezember 2022 zurückgeführt.  

 

- Grundstückspreis (einschließlich Erschließungskosten) für 

alle Grundstücksverkäufe ab  

1. September 2020 ggü. Gemeinde 

 

EUR 220,- bis 31. Dezember 2022, 

EUR 245,- bis 31. Dezember 2023,  

EUR 260,- danach.  

 

- Zahlung direkt von Grundstückskäufer oder Bauherr an 

Gemeinde. 

 

- Der verbleibende Überschuss i. H. v. 130,00 EUR / qm wird 

unter den Gläubigern entsprechend der jeweiligen 

Forderungshöhe verteilt, ein kleiner Betrag fließt in die 

Betriebskosten von MKM. Nach gegenwärtigem Stand erhält 

die Gemeinde Biblis EUR 53,- auf ihre Altschulden; 

Tilgungsbestimmung in Absprache mit Gemeinde. EUR 28,50 

Rückführung Darlehen Viebrock, EUR 43,50 

Altverbindlichkeiten Handwerker. Abwicklung über 
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Treuhandkonto. 

 

- Verfügungen über Grundstücke ausschließlich nach 

vorheriger Bezahlung bei der Gemeinde, dto. soweit 

Altschulden besichert sind. 

 

- MKM erteilt der Gemeinde Biblis eine unwiderrufliche 

Vollmacht zur Stellung der Anträge auf Rückauflassung bei 

Scheitern der Sanierung. In diesem Fall ist die Gemeinde 

Biblis zum Rücktritt berechtigt. 

 

- Klarstellung bisheriger Preis EUR 188,46 je qm Grundstück, 

nicht je qm Geschossfläche. 

 

- Nächste Prolongation ab 9. April 2021 wird berechnet aus dem 

neuen Kaufpreis in Höhe von  

EUR 220,- je qm. 

 

- Die Gehälter der Gesellschafter-Geschäftsführer werden auf 

jeweils EUR 2.500,- brutto monatlich begrenzt bis zur 

vollständigen Begleichung der Rückstände gegenüber der 

Gemeinde und den Handwerkern. Bis dahin keine weiteren 

Zahlungen an Gesellschafter-Geschäftsführer und deren 

Angehörige i.S. des § 15 AO. 

 

- Zusicherung, dass  

 

a) Bautenstand und offene Leistungen zutreffend erfasst 

sind; 

 

b) die Verbindlichkeiten im Sanierungskonzept vom 1. 

September 2020 vollständig erfasst sind und keine 

Rückforderung von Fördermitteln droht 

 

c) mit allen Gläubigern Stundungsvereinbarungen 

abgeschlossen wurden (Kleingläubiger ausgenommen). 

 
2. Gemeinde Biblis ./. Viebrock 

 

- Zusicherung des Abverkaufs der Grundstücke bis 31. 

Dezember 2022 

 

- Abnahmeverpflichtung der per 31. Dezember 2023 nicht 

veräußerten Grundstücke gegenüber der Gemeinde Biblis 

zum Preis EUR 260,- / qm, d.h. die Gemeinde Biblis kann, 

muss aber nicht verbleibende Grundstücke an Viebrock 

verkaufen. 

 

- Erwerbsmöglichkeit für Viebrock zum Preis von EUR 260,- / 

qm in dem Umfang eines etwaigen Ausfalls ihrer 

Darlehensforderung. Bsp.: Viebrock fällt mit TEUR 100 aus. 

Bei einem Preis von EUR 260,- legen Viebrock und die 

Gemeinde je qm einen tatsächlichen Wert von EUR 350,- 

zugrunde. Der innere Wert dieses Erwerbsrechts beträgt somit 

EUR 90,- je qm (= EUR 350,- ./. EUR 260,-). Mithin hat 
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Viebrock Anspruch auf Erwerb von 1.111 qm. 

 

- Viebrock ist der bestehende Bebauungsplan und die 

dazugehörige 1. Änderung bekannt. Die Erfüllung des 

städtebaulichen Vertrages ist zugesichert.  

 

3. Viebrock ./. MKM 

 

- Darlehen i. H. v. T€ 500 ohne Realsicherheiten; Viebrock hat 

lediglich die Möglichkeit im Falle eines Ausfalls Grundstücke 

zu erwerben 

 

- Abschluss Geschäftsbesorgungsvertrag 

 

Abstimmungsergebnis:  beschlossen, 16 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 0 
Stimmenthaltung(en) 

 Ja Nein Enthaltung 

 16 5  

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
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Schramm     

Vorsitzende                                        (Schriftführer) 
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